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Fristverlängerung für den Ablauf der Gaststättenerlaubnis 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 18.03.2021 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 15.04.2021 
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- über Herrn Stadtdirektor Märtens   gez. Märtens 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Fristverlängerung für den Ablauf der Gaststättenerlaubnis 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 18.03.2021 
- Antrag Nr.  2021/0589 
 
Die CDU-Fraktion möchte die Frist für den Ablauf der Gaststättenerlaubnis mit sofortiger 
Wirkung bis zum 31. August 2021 verlängern, da laut Gaststättengesetz nach Ablauf 
eines Jahres ohne Ausübung der Tätigkeit das Erlöschen der Gaststättenerlaubnis dro-
hen kann. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Schließung der Gaststätten 
möchte die Verwaltung keine zusätzlichen Nachteile für diesen Wirtschaftsbereich und 
hat deshalb bereits im Vorfeld beschlossen, auf diese Kannvorschrift nicht einzugehen. 
 
Somit wird es kein Erlöschen der Gaststättenerlaubnis geben, weil der gastronomische 
Betrieb pandemiebedingt ein Jahr nicht ausgeübt wurde.  
 
Ordnung und Straßenverkehr  
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